
Sächsisches Amtsblatt Nr. 29 vom 17. Juli 1997

. Regierungspräsidium Chemnitz

Verordnung
des Regierungspräsidiums Chemnitz

zur Festsetzung des Naturschutzgebietes „Schafteich“
- Vom 25. Juni 1997

Aufgrund von $ 16 und $ SO Abs. 1 Nr. 2 des Sächsischen
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches
Naturschutzgesetz — SächsNatSchG) vom 16. Dezember 1992 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11]. Oktober 1994
(SächsGVBl, S. 1601, ber, 1995 S. 106) wird verordnet:

81
Festsetzung als Schutzgebiet

Die in $ 2 näher bezeichneten Flächen auf dem Gebiet der Stadt
Limbach-Oberfrohna und der Gemeinde Kändler im Landkreis
Chemnitzer Land werden als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das
Naturschutzgebiet führt die Bezeichnung „Schafteich“.

$2
Schutzgegenstand

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von circa 30,8 ha.
(2) Das Schutzgebiet umfaßt den Schafteich und den Schneider-
teich, den Tännigt, südlich des Schafteiches, das Waldgebiet
zwischen Schaf- und Schneiderteich, die Hangwiese nordwest-
lich des Schafteiches am Pfarrbach sowie die Grünlandflächen
zwischen der Straße Hartmannsdorf-Kändler, Bahndamm und
Schneiderteich. Das Naturschutzgebiet umfaßt gemäß dem Stand
der Flurkartengrundlage: auf dem Gebiet der Gemeinde Lim-
bach-Oberfrohna die Flurstücke Nummer 905 und 906/1 (teil-
weise), auf dem Gebiet der Gemeinde Kändler die Flurstücke
Nummer 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
240 und 241 (teilweise).
(3) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in einer Übersichtskarte
des Regierungspräsidiums Chemnitz vom 25. Juni 1997 im
Maßstab M 1 : 10 000 und in zwei Flurkarten des Regierungs-
präsidiums Chemnitz vom 25. Juni 1997 im Maßstab I : 1 000
und in zwei Flurkarten des Regierungspräsidiums Chemnitz vom
25. Juni 1997 im Maßstab 1 : 2 000 rot eingetragen (erscheint
bei Kopien schwarz). Maßgebend für den Grenzverlauf ist die
Linienaußenkante. Die Karten sind Bestandteil der Verordnung.
(4) Die Verordnung mit Karten wird beim Regierungspräsidium
Chemnitz, in Chemnitz, Altchemnitzer Straße 41, Zimmer 315,
zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Sprech-
zeiten öffentlich ausgelegt. Dies geschieht auf die Dauer von
zwei Wochen nach der Verkündung dieser Verordnung im Säch-
sischen Amtsblatt,
(5) Die Verordnung mit Karten ist naglı Ablauf der Auslegungs-
frisı beim Regierungspräsidium Chemnitz, in Chemnitz,
Altchemnitzer Str. 41, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann
während der Sprechzeiten niedergelegt.

83
Schutzzweck

(NSchutzzweck ist
1. die Erhaltung von Biotopen und Lebensgemeinschaften,

wie die beiden Teiche, die Verlandungsbereiche und die
Erlenbruchwälder sowie der hier lebenden Tier- und
Pflanzenarten, wie Zwergtaucher, Moorfrosch und Kamm-
molch oder Bitteres Schaumkraut;

2. die Erhaltung des angrenzenden Eichen-Hainbuchen-
waldes und seiner Waldränder sowie des Grünlandes als

umweligerecht genutzte Pufferflächen und zur Entwick-
Jung artenreicher Lebensgemeinschaften.

$4
Verbote

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die
zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des
Schutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhal-
tigen Störung führen können.
(2) Insbesondere ist verboten:

1. bauliche Anlagen im Sinne der Sächsischen Bauordnung
in der jeweils gültigen Fassung zu errichten oder zu
ändern;

2. Handlungen vorzunehmen, die den Boden in seiner
Gestalt, Struktur oder Beschaffenheit verändern können;

3. Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen an-
zulegen, Leitungen ober- oder unterirdisch zu verlegen
oder Anlagen dieser Art zu verändern;

4. Entwässerungsmaßnahmen oder Veränderungen an
Gewässern, einschließlich Gräben, vorzunehmen oder
den Grundwasserbestand sowie den Zu- oder Ablauf des
Wassers zu verändern;

5. Abfälle oder sonstige Materialien zu lagern;
6. Feuer anzumachen oder zu unterhalten;
7. zu baden, zu zellen, zu lagern oder Verkaufsstände auf-

zustellen;
8. Lärm zu verursachen, der geeignet ist, Tiere zu beun-

ruhigen;
9. Hunde frei laufen zu lassen;

10. das Naturschutzgebiet außerhalb der vorhandenen Wege
zu betreten, dort radzufahren oder zu reiten;

11. mit Kraftfahrzeugen aller Art oder mit Wohnwagen zu
fahren oder diese abzustellen;

12. Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmitiel ein-
zusetzen oder zu düngen;

13. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu entnehmen,
zu beschädigen oder zu zerstören;

14. Tiere einzubringen, wildlebenden Tieren nachzustellen,
sie zu beunruhigen, anzulocken, zu (angen, zu verletzen
oder zu töten oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder
sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten dieser Tiere
zu entfernen, zu beschädigen oder zu zerstören;

15. Flug- oder Bootsmodelle zu betreiben;
16, Grünland umzubrechen.

35
Zulässige Handlungen

$ 4 gilt nicht für:
1. die dem Schutzzweck entsprechende ordnungsgemäße

Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, daß keine Wild-
fülterung errichtet und betrieben wird und ansonsten ge-
mäß $ 37 Abs. 3 des Sächsischen Landesjagdgesetzes
(SächsLJagdG) vom 8. Mai 1991 (SächsGVBl. S. 67)
die Anlage von Jagdeinrichtungen der Genehmigung: der
unteren Naturschutzbehörde bedarf und gemäß $ 30
Abs, 2 Nr. 7 SächsLJagdG die Jagd mit Schlageisen ver-
boten ist;
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2. die dem Schutzzweck entsprechende umweltgerechte
Forstwirtschaft in der bisherigen Art und im bisherigen
Umfang;

3. die dem Schutzzweck entsprechende umweltgerechte
Fischerei im Schafteich und im Schneiderteich mit der
Maßgabe, daß
a) keine Zufütterung, Düngung oder Kalkung durch-

geführt und nicht geangelt wird;
b) ein Schilfschnitt oder, eine Beseitigung von

Schwimmblaitt-, Unterwasser- oder sonstiger Verlan-
dungsvegetation nur mit vorheriger Genehmigung
der unteren Naturschutzbehörde erfolgen;

c) lediglich einheimische Fischarten eingesetzt werden,
wobei der Besatz so zu erfolgen hat, daß ein Ziel-
ertrag von 200 kg pro Hektar (+/-10 vom Hundert)
nicht überschritten wird;

d) Teiche nur im Herbst abgelassen werden, wobei hier-
nach umgehend ein Wiederanspannen zu erfolgen
hat; der Termin des Ablassens ist der unteren Natur-
schutzbehörde wenigstens eine Woche vorher anzu-
zeigen;

4. die dem Schutzzweck entsprechende umweltgerechte
Landwirtschaft in der bisherigen Art und im bisherigen
Umfang, jedoch mit der Maßgabe, daß keine Begüllung
erfolgt und $ 4 Abs. 2 Nr. 16 weiter gilt;

5. Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung im Einverneh-
men mit der unteren Naturschutzbehörde;

6. die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und Erreichung
des Schutzzieles des Naturschutzgebietes notwendigen
und von der Naturschutzbehörde angeordneten oder ge-
nehmigten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Sperr-
anlagen und Wegemarkierungen sowie die von der unte-
ren Naturschutzbehörde vorzunehmende Kennzeichnung
des Naturschutzgebietes mit amtlichen Schildern.

S6
Schutz- und Pflegemaßnahmen

Schutz- und Pflegemaßnahmen werden erforderlichenfalls durch
einen Pflege- und Entwicklungsplan festgelegt. Hierin enthaltene
Maßnahmen haben Eigentümer und Nutzungsberechtigte gemäß
$ 15 Abs, 5 SächsNatSchG zu dulden. Auf Antrag kann ihnen
die Durchführung der Maßnahmen übertragen werden.

$7
Befreiungen

Von den Verboten und Geboten dieser Verordnung kann nach
$ 53 SächsNatSchG die höhere Naturschutzbehörde auf Antrag
Befreiung erteilen,

88
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig gemäß $ 61 Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG
handelt, wer in dem Naturschutzgebiet vorsätzlich oder fahrläs-
sig — ohne daß eine zulässige Handlung in der im $& 5 festgeleg-
ten Art und Weise oder eine Befreiung im Sinne des $ 7 vorliegt —
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1. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr, 1 bauliche Anlagen im Sinne
der Sächsischen Bauordnung in der jeweils gültigen Fas-
sung errichtet oder ändert;

2. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 2 Handlungen vornimmt, die
den Boden in seiner Gestalt, Struktur oder Beschaffen-
heit verändern können;

3. entgegen 8 4 Abs. 2 Nr. 3 Straßen, Wege, Plätze oder
sonstige Verkehrsanlagen anlegt, Leitungen ober- oder
unterirdisch verlegt oder Anlagen dieser Art verändert;

4. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 4 Entwässerungsmaßnahmen
oder Veränderungen an Gewässern, einschließlich Grä-
ben, vornimmt oder den Grundwasserstand sowie den
Zu- oder Ablauf des Wassers verändert;

5. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 5 Abfälle oder sonstige Materia-
lien lagert;

6. entgegen & 4 Abs. 2 Nr. 6 Feuer anmacht oder unterhält;
7. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 7 badet, zeltet, lagert oder Ver-

kaufsstände aufstellt;
8. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 8 Lärm verursacht, der geeignet

ist, Tiere zu beunruhigen;
9. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 9 Hunde frei laufen 1äßt;

10. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 10 das Naturschutzgebiet außer-
halb der vorhandenen Wege betritt, dort radfährt oder
reitet;

11. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 11 mit Kraftfahrzeugen aller Art
oder mit Wohnwagen fährt oder diese abstellt;

12, entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 12 Pflanzenschutz- oder Schäd-
lingsbekämpfungsmittel einsetzt oder düngt;

13. entgegen $& 4 Abs. 2 Nr. 13 Pflanzen oder Pflanzenteile
einbringt, entnimmt, beschädigt oder zerstört;

14. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 14 Tiere einbringt, wildlebenden
Tieren nachstellt, sie beunruhigt, anlockt, fängt, verletzt
oder tötet oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder
sonstige Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten dieser Tiere
entfernt, beschädigt oder zerstört;

15. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 15 Flug- oder Bootsmodelle be-
treibt;

16. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 16 Grünland umbricht.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des $ 61 Abs, 1 Nr. 1 SächsNatSchG
handelt des weiteren, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer voll-
ziehbaren Auflage zuwiderhandelt, mit der eine nach 8 7 erteilte
Befreiung versehen wurde.
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Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Ausiegungsfrist
in Kraft.

Chemnitz, den 25. Juni 1997

Regierungspräsidium Chemnitz
Altensleben
Regierungspräsident

Mel‘ Feginn
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Nr. 43 vum 29.November2001

Verordnung

zur Änderung von Verordnungen über Naturschutzgebiete
im Regierungsbezirk Chemnitz

Vom 6.November 2001

‚Aufgrundvon 55 16 und 50 Abs. 1 Satz I Nr. 2 desSächsischen
Gesetzes über Naturschutz andLandschaftspflege (Sächsisches
Nar ı r schu tzzesa tz— SächsNatSchG) in der Passung der Be-
kanntmachung vom 11. Oktober 1994 (SächsGVBl. 5. 1601,
1995 5. 106), zuleizr geändert durch Artikel 49 des Gesetzes vom
28. Juni 2001(SächsGVEBL 5. 426, 430), wird verordnet:

. ‚ 81
(1) Nach 5 5 der in Absatz 2 aufgeführten Verordmungen des

Die in 55 4 und 5 festgelegten Verbote und Maßgaben gelten
nicht für die land-, Zorst- und fschereiwirtschaftlicheBodeummt-

schriftliche Vereinbarung mit der Naturschutzbehördeoder im
Einvernehmen mit der Naturschutzbehördezur Binbaltung der
dort ausgesprochenen Vorgaben verpflichtet hat. ;

(2) Die Änderung gemäß Absatz 1 betrifft folgende Verordmum-
gen:

25. Oktober 1993 (SüchsGVBLS.‚076

setzung des Naturschutzgebietis Großer Weidenteich“vom
24. Februar 1994 {(SächsGVBL-S: 976).-

3. Verordnung des Rezierumgipräsidiumg Chemnitz zur Fest-
setzung des Maturschutzgebietes:„Callenberg Mord.1° vom7.Oktober 1994 (SöchsABL5.1356)
setzung des Naturschutzgebieses „ Aschbuchtat“ vom 22. Feb- a

zus 1995 (Sch ABU 5.320).

wa SSAL

£2
a)  Nach $ 6 der in Absatz 2 aufgeführten Verorämmgen des
Regianmgspräsidihum:s Chemmitz zur Festsetzung von Natur-
schu tzzgeb ie tenwird jeweils folgender 5 6 a eingefügt:

zung des Naturschutzgebietes „Am alten Floßeraben“ vom.

D iein 58 4, 5 umd 6 festgelegten Verbote, Gebote und Maßgaben
gelten nicht für die land-, farsıt- und fschereiwirtschaftliche
Bodennzutzung, solange und soweit sich derNutzungsberechtizte
durch schriftliche Vereinbarung mit der Naturschutzbehörde

der dort zusgesp rochenenVorgaben verpflichtet hat.
(2) Die Änderung gemäß Absatz 1 betrifft folgende Verordmum-
gen:
3 .  Verorduung desRegierungspräsidiumsChemnitz zur Fest-

. setzumg des Maturschutzgebietes „Steinwiesen“ vom
26. Aprtl 1995 (SüSchsABL5. 648)

2. Verordnung desRegierungspräsidiumsChemnitz zur Pest-
setzung desNaturschutzgebietes„ Wettertannenwiese‘“ vom
24. Mai 1995 (SächsABl. 5. 739}

setzung des Haturschutzgebietes „Sohrwiesen“ vom
2. Jumi 1995 SächsABlS- 155) ;

. setzung. des Naturschutzgebietes vom
1. September 1995 (SächsABI. S, 1111)

3. Verardummg desRegiermmgspräsidiumsChemaltz zur Fest-
setzung desNaturschutzpgebietes „Fuchspähl“vom 28.Sep-

. tember 1995 SAAB S51 ;

12.Oktober 1995 (SächsABL 5.1260 ;
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Sächsisches Amtsblutt Nr. 48

7. Verorduusg des Regierunzspräsidiums Chemoäiz zur Fest-

11. Dezember 1995 (SichsABL. 19965. 34}
3. Verordnung des Regierungspräsidhum: Chemnitz zur Pest-

Setzugg des Marnarschutzgehietes „Hasenreuth” vom 12. De-
zember 1993 (S8cksAB1L 1996 5. 73}

$ Verordnung des Rezienmpspräsidium: Chemni tzzur Fest-

vom 12. Dezember 1205 (ZächsAB1L 19965. 158)
16. Verondaung des Regierumgspräsidiumg Chemnitz zur Fest-

setzung desNaturschutzgebietes „Dfamwiese“ vom 15. De-
zember 1955 (Sachs ABL 1996 5. 70)

11. Verondmmg desRepylerunzspräsidiums Chemmi tzzur Pest-
seizung des Maturschutzzebieies „Sachsenwiese“ vom
15. Dezember 1995 (SächsARL 12965. 101)

seizung des Hatırschutzpgebietes „Pailebach“ vom. 20. De-
zember 1995 (SEchsABL 1996 5. 77)

13. Verondmung des Regierunzspräsidiums Chemnütz zur Pest-
seizung des Natırschutzgebietes „Pzusaer Weide“ vom
8. März 1996 (SächsABL 5. 371}

25. April 1996 (Sächs ABI. 5.327), geändert durch Verord-
mung vom 22. Juni 1999 (SächsABi S, 588)

setzung des Naturschutzgebietes „Sandgrubenteich“ vom
21. Mai 1996 (Sächs ABl. 5. 560)

16. Verordnung des Rezierungspräsidiums Chemni tzzur Pest-

gast 1906 (SächsABI. 5. 932)
17. Verordnung des Regierungspräsidiums Chemni tzzur Fest-

setzung des Naturschutzgebietes „Höhlteich“ vom 6. Sep-
tember 19096 (SächsABl. 5. 954)

16. September 1986 (SächsABl. 5. 968)
19. Verordnung des Regierungspräsidiums Chemni tzzur Fest-

setzung des Naturschutzgebietes „Sandberg Wiedereuund
Klinkholiz“ vom 22. Oktober 1996 (SächsABI 5. 1041}

20. Verordnung des Regierungspräsidiums Chemni tzzın Pest-
setzung des Naturschutzgebietex „PFichtelberg-Südhang“
vom 22. Januar 1997 (SächsABl. 5. 213)

21. Verordnung des Regierungspräsidhung Chemi t z zur Pest-
seizung des Naturschutzgebietes „Hirschberg” vom
27, März 1997 (SöchsABl. 5. 447)

22. Vererdmumg desRegienungspräsidiums Chemni tzzur Fest-
setzung des Naturschutzgebietes „Sandzrube Penma“ vom
23. April 1997 (SächsABL 5. 518)

23. Verordmmg desRegierungspräsidhmg Chemni tzzur Fest-
setzung des Naturschutzgebietes „Muldenwiesen“ vom
13. Juni 1997 (SächsABl5. 7093

24. Verordnung des RegierungspräsidhumsChemzitz zur Fest-
setz  des Naturschutzgebietes „Schafteich“ vom
25. Juni 3997 SEAL 5.=

23.

18. November 16997 (SächsABL 5. 1218)

setzung des Naturschutzgebietes „Großhartmannsdorfer
Großteich” vom 25. November 1897 Sachs ABEL5 1241)

setzung des Nanırschutzgebietes _Lohenbachtal“ vom
18. August 1995 (SächsABL5.572}

12. Jazmar 2000 (Sächz ABEL 5. 126).

53
(1} Nach & 7 der in Absatz 2 aufgeführten. Verordaungen des
Regierunzspräsidiums Chemnitz zur Festsetzung von Natur-
schu i zgeb i l e tenwird jeweils folgender 5 7 a eingefügt.
Die in 54 4, 5, und 7 festgelegten Verbote, Gebore und Maßgs-

Bodenrutzung,anlanıze und soweitsich der Nutzungsberechtigte
durch schriftliche Vereinbarung mit der Naturschutzbehöürde
oder im Einvernehmen mit derNaturschutzbehördezur Einhal-
mung der dort ausgesp rochenenVorgaben verpflichtet hat.

Ben.

zung des Naturschutzgehietes „Syrau-KauschwitzerHeide“
vom 16. Inli 1999 (SächsABI5. 665)

zung des Naturschutzgebiere: „Hartensteiner Wald“ vom
18. April 2001 (SächsABL5. 307).

54
{1} Nach Nummer 7.3 der Anlage I mit der Bezeichmumg

kes Ka r l -Ma rz -S tad t “zum Beschluss des Rıtes des Bezirkes
Karl-Marx-Stadt 0041 vom 12. Februar 1987, Endredaktion
16. Februar 1987}, über Maßnahmen zur Behandlung und Erwei-
terung derNa tu rschu tzgeb ie teund zur Darchsetzung der Arten-
schutzbestinmmungen im Bezirk Karl-Marz-Stadt wird folgende
Nummer8
Die in Nummer 1.4,33,  4 .2 .bis 4.4. sowie 5.2 bis 5,5 festgeleg-
ten Verbote, Gebote und Maßgaben gelten nicht für die land-,
forst- und fischereiwirtschaftliche. Bodenmzutzung, solange und
soweit sich derNutzunzsberecht ig tedurch schriftliche Verein-
barung mit derNaturschutzbehördeoder im Einvernehmen mit
der Naturschutzbehördezur Einhaltung der dort susgesproche-
nen Vorgaben verpflichtet hat.
(2) Die Änderung gemöß Absatz 1 hat Auswirkungen zuf nach
$ 64 Abs. 1 SächsNatSchG übergeleiterte Naturschutzgebiete,
weiche auf Grund folgender Schutzvorschrif tenfestgesetzt wor-
den sind:
1. Augrduung Nummer 1 des Ministers für Landwirtschaft,

Erfassung und Forstwirtschaft vom 30. März. 1961 (GBL
DDR H Nr. 27 — Ausgabetag:4. AMai 1961)

2. Anordnung Mummer 3 über die Natarschutzgebietevom .
11. September des Vorsitzenden desLandwirtschaftsratesder
DDR (GBlL DDRH Nr. 95— Ausgabetaz: 19. Oktober 1967)

3. Beschlussdes Bezirkstages Karl-Marx-Stadt Nummer 17/87
vom 30. März 1987 zur Festsetzung vonNaturschutzgebieten

4, Verordnung der sächsischen Landewegilerung vom 8. Au-
gust 1938 zur Festsetzung desNaturschutzgebietes„Triebital“
(SichsVEBL 5. 282) ;

5. Verordumng der sächsischen Landesregierung: vom 2. Ja-

55

Chemn i t z ,den 5. November 2001

setzungdes N:atırschulzgebietes „Am„Am Rümpfwald“ vom
11. Jomi 1999 (SächsABL5.10  .
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vom 8. Mai 2007 Nr .5 Sächsisches Amtsblatt. Sonderdruck

9. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 9 Flächen außerhalb der Wege

betritt, auf diesen reitet oder mit motorgetriebenen.oder

bespannten Fahrzeugen fährt;

10. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 10 Pflanzen, ihre Teile oder Ent-

wicklungsformen einbringt, entnimmt, beschädigt oder
zerstört;

I 1. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. I I Tiere einbringt, wildlebenden
Tieren nachstellt, sie ftingt, beunruhigt, anlockt, verletzt,
tötet oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn-
oder Zufluchtstätten oder Gelege der Natur entnimmt,
beschädigt oder zerstört;

72. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 12 Erstaufforstungen vornimmt,
Weihnachtsbaum- oder Schmuckreisigkulturen anlegt;

13. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 13 Grünland umbricht oder Saa-
ten jeglicher Art vornimmt;

14. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 14 Nistkästen aufhängt oder Fut-
terstellen für Vöge1 anlegt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des g 61 Abs. 1 Nr. I
SächsNatSchG handelt des Weiteren, wer in dem Natur-
schutzeebiet vorsätzlich oder fahrlässie einer vollziehbaren

Auflage, mit der eine nach $ 53 SächsNatschc erteilte Be-
freiung versehen worden ist, zuwiderhandelt.
(3) Ordnungswidrig im Sinne des $ 61 Abs. 1 Nr. 1
SächsNatSchG handelt schließlich, wer in dem Naturschutz-
gebiet vorsätzlich oder fahrlässig die in $ 5 Abs. 1 Nr. I be-
schriebenen Maßnahmen ohne oder ohne rechtzeitige An-
zeigebei der Naturschutzbehörde oder abweichend von der
Anzeige durchführt."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Chemnitz, den 5. April 2007

Regierungspräsidium Chemnitz
Noltze
Regierungspräsident

Verordnung
des Regierungspräsidiums Chemnitz

zur Anderung der Verordnungznr Festsetzung des Naturschutzgebietes
,,Schafteich('
Vom 5. Aprit 2007

Aufgrund von g$ 16 und 50 Abs. 1 Nr. 2 des Sächsischen Geset-
zes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Natur-
schutzgesetz - SächsNatSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Oktober 1994 (SächsGVBl. S. 1601, 1995
S. 106), das zuletzt durch Gesetz vom 9. September 2005
(SächsGVBI. S. 259) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Regierungspräsidiums Chemnitz zur Fest-
setzung des Naturschutzgebietes,,Schafteich" vom 25. Juni 1997
(SächsABl. S. 739), zuletzt geändert durch Verordnung vom
6. November 2001 (SächsABl. S. 1132), wird wie folgt geändert:

1. $ 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird das Wort,,können" gestrichen.
b) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

,,5. Abfälle oder sonstige Materialien, Stoffe, Mittel
oder Chemikalien einzubringen, anzuwenden oder
zu lagern;".

c) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

,,8. nt angeln;".
d) In Nummer 10 wird das Wort,,vorhandenen" gestrichen.
e) Nummer 12 wird gestrichen.
f) Die bisherigen Nummem 13 bis 16 werden zu den Num-

mern 12bis 15.

2. $ 5 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

,,3. die ordnungsgemäße fischereiwirtschaftliche Nut-
zung der Teichflächen des Schafteiches und des
Schneiderteiches. Maßnahmen zur Entiandung, Ent-
krautung, Fütterung, Düngung, Kalkung und mit
Wasserstandsänderungen verbundene Instandset-
zungsmaßnahmen sind der unteren Naturschutzbe-
hörde rechtzeitig vor ihrer Durchführung schriftlich
mit einer ausreichend detaillierten Beschreibuns,

zum Beispiel durch die Vorlage geeigneter betriebli-
cher Planungsunterlagen, anzuzeigen. Gleiches gilt,
wenn die Teiche nach dem Abfischen nicht sofort
wieder angespannt werden. Stellt die Naturschutzbe-
hörde eine Unvereinbarkeit der Maßnahmen mit
dem Schutzzweck nach $ 3 fest, untersagt sie diese.
Außert sich die Naturschutzbehörde nicht innerhalb
von 4 Wochen nach Eingang der Anzeige, gelten
die Maßnahmen als unbeanstandet. Die Anzeige ist
entbehrlich bei Teilnahme an Förderprogrammen
des Freistaates Sachsen. welche diese Maßnahmen
betreffen oder bei Abschluss von Vereinbarungen
mit der Naturschutzbehörde. Das Verbot des $ 4
Abs. 2 Nr. 8 bleibt unberührt;".

b) Nummer 4 wird wie folgt gefasst;

,,4. die ordnungsgemäße Nutzung der landwirtschaft-
lichen Flächen. Maßnahmen zur Düngung sind der
unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig vor ihrer
Durchführung schriftlich mit einer ausreichend de-
taillierten Beschreibung, zum Beispiel durch die Vor-
lage geeigneter betrieblicher Planungsunterlagen,
anztszeigen. Stellt die Naturschutzbehörde eine Un-
vereinbarkeit der Maßnahmen mit dem Schutzzweck
nach $ 3 fest, untersagt sie diese. Außert sich die
Naturschutzbehörde nicht innerhalb von 4 Wochen
nach Eingang der Anzeige, gelten die Maßnahmen
als unbeanstandet. Die Anzeige ist entbehrlich bei
Teilnahme an Förderprogrammen des Freistaates
Sachsen, welche diese Maßnahmen betreffen oder
bei Abschluss von Vereinbarungen mit der Natur-
schutzbehörde. Die Verbote nach $ 4 Abs. 2 Nr. 4
und 15 bleiben unberührt:".

3. $ 6 wird wie folgt geändert:
Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:
,,Die aufgeführten Schutz- und Pflegemaßnahmen verpflich-
ten Eigentümer und Nutzungsberechtigte unbeschadet der
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Nr. 5 Sächsisches Amtsblatt, Sonderdruckvom 8. Mai 2007

9. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 9 Flächen außerhalb der Wege
; betritt, auf diesen reitet oder mit motorgetriebenen.oder

bespannten Fahrzeugen fährt;
10. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 10 Pflanzen, ihre Teile oder Ent-

wicklungsformen einbringt, entnimmt, beschädigt oder
zerstört;

11. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 11 Tiere einbringt, wildlebenden
: Tieren nachstellt, sie fängt, beunruhigt, anlockt, verletzt,
tötet oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn-
oder Zufluchtstätten oder Gelege der Natur entnimmt,
beschädigt oder zerstört;

12. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 12 Erstaufforstungen vornimmt,
Weihnachtsbaum- oder Schmuckreisigkulturen anlegt;

13. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 13 Grünland umbricht oder Saa-
ten jeglicher Art vornimmt;

14. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 14 Nistkästen aufhängt oder Fut-
terstellen für Vögel anlegt.

Auflage, mit der eine nach $ 53 SächsNatSchG erteilte Be-
freiung versehen worden ist, zuwiderhandelt.
(3) Ordnungswidrig im Sinne des $ 61 Abs. 1 Nr. 1
SächsNatSchG handelt schließlich, wer in dem Naturschutz-

* gebiet vorsätzlich oder fahrlässig die in $ 5 Abs. 1 Nr. 1 be-
schriebenen Maßnahmen ohne oder ohne rechtzeitige An-
zeige bei der Naturschutzbehörde oder abweichend von der
Anzeige durchführt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Chemnitz, den 5. April 2007

(2) Ordnungswidrig im Sinne des $ 61 Abs. 1 Nr. 1 Regierungspräsidium Chemnitz
SächsNatSchG handelt des Weiteren, wer in dem Natur- | Noltze
schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren | Regierungspräsident

Verordnung
des Regierungspräsidiums Chemnitz

zur Änderung der Verordnung zur Festsetzung des Naturschutzgebietes
„Schafteich“
Vom 5. April 2007

Aufgrund von $$ 16 und 50 Abs. 1 Nr. 2 des Sächsischen Geset-
zes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches Natur-
schutzgesetz — SächsNatSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Oktober 1994 (SächsGVBl. S. 1601, 1995
S. 106), das zuletzt durch Gesetz vom 9. September 2005
(SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung des Regierungspräsidiums Chemnitz zur Fest-
setzung des Naturschutzgebietes „Schafteich‘“ vom 25. Juni 1997
(SächsABl. S. 739), zuletzt geändert durch Verordnung vom
6. November 2001 (SächsABl. S. 1132), wird wie folgt geändert:

1. 84 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird das Wort „können“ gestrichen.
b) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. Abfälle oder sonstige Materialien, Stoffe, Mittel
oder Chemikalien einzubringen, anzuwenden oder
zu lagern;“.

c) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:
„8. zu angeln;“.

d) In Nummer 10 wird das Wort „vorhandenen“ gestrichen.
e) Nummer 12 wird gestrichen.
f) Die bisherigen Nummern 13 bis 16 werden zu den Num-

mern 12 bis 15.

2. $5 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. die ordnungsgemäße fischereiwirtschaftliche Nut-
zung der Teichflächen des Schafteiches und des
Schneiderteiches. Maßnahmen zur Entlandung, Ent-
krautung, Fütterung, Düngung, Kalkung und mit
Wasserstandsänderungen verbundene Instandset-
zungsmaßnahmen sind der unteren Naturschutzbe-
hörde rechtzeitig vor ihrer Durchführung schriftlich
mit einer ausreichend detaillierten Beschreibung,

zum Beispiel durch die Vorlage geeigneter betriebli-
cher Planungsunterlagen, anzuzeigen. Gleiches gilt,
wenn die Teiche nach dem Abfischen nicht sofort
wieder angespannt werden. Stellt die Naturschutzbe-
hörde eine Unvereinbarkeit der Maßnahmen mit
dem Schutzzweck nach $ 3 fest, untersagt sie diese.
Äußert sich die Naturschutzbehörde nicht innerhalb
von 4 Wochen nach Eingang der Anzeige, gelten
die Maßnahmen als unbeanstandet. Die Anzeige ist
entbehrlich bei Teilnahme an Förderprogrammen
des Freistaates Sachsen, welche diese Maßnahmen
betreffen oder bei Abschluss von Vereinbarungen
mit der Naturschutzbehörde. Das Verbot des 8 4
Abs. 2 Nr. 8 bleibt unberührt;“.

b) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
„4. die ordnungsgemäße Nutzung der landwirtschaft-

lichen Flächen. Maßnahmen zur Düngung sind der
unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig vor ihrer
Durchführung schriftlich mit einer ausreichend de-
taillierten Beschreibung, zum Beispiel durch die Vor-
lage geeigneter betrieblicher Planungsunterlagen,
anzuzeigen. Stellt die Naturschutzbehörde eine Un-
vereinbarkeit der Maßnahmen mit dem Schutzzweck
nach $ 3 fest, untersagt sie diese. Äußert sich die
Naturschutzbehörde nicht innerhalb von 4 Wochen
nach Eingang der Anzeige, gelten die Maßnahmen
als unbeanstandet. Die Anzeige ist entbehrlich bei
Teilnahme an Förderprogrammen des Freistaates
Sachsen, welche diese Maßnahmen betreffen oder
bei Abschluss von Vereinbarungen mit der Natur-
schutzbehörde. Die Verbote nach $ 4 Abs. 2 Nr. 4
und 15 bleiben unberührt;“.

3. 86 wird wie folgt geändert:
Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:
„Die aufgeführten Schutz- und Pflegemaßnahmen verpflich-
ten Eigentümer und Nutzungsberechtigte unbeschadet der
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Regelung in $ 15 Abs. 5 SächsNatSchG nicht zur Durchfüh-
rung der Maßnahmen.".

4. $ 6a wird aufgehoben;

5. $ 8 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geänded:

aa) 
'In 

Nummer2wirddas Wort ,,können" gestrichen'

bb) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

,,5. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr' 5 Abfälle oder sonstige
Materialien, Stoffe, Mittel oder Chemikalien
einbringt, anwendet oder lagert;"'

cc) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

, ,8. entgegen $4Abs. 2Nr. 8 angelt;" '
dd) Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

f0

g o \

hh)

,,10. entgegen $ 4 Abs' 2 Nr. 10 Flächen außerhalb
von Wegen betritt, dort Rad fährt oder reitet;".

Nummer 12 wird gestrichen.
Die bisherigen Nummern 13 bis 16 werden zu den
Nummern 12 bis 15.
In der neuen Nummer l2 wird die Angabe ,'Nr. 13"
durch die Angabe ,,Nr. 12" ersetzt.
In der neuen Nummer 13 wird die Angabe 'Nr. 14"
durch die Angabe ,,Nr. 13" ersetzt.

Aufgrund von $$ 16 und 50 Abs' I Nr. 2 des Sächsischen
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches

Naturschutzgesetz - SächsNatSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Oktober 1994 (SächsGVBl' S. 1601, 1995
S. 106), das zuletzt durch Gesetz vom 9. September 2005
(SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Regierungspräsidiums Chemnitz zur Fest-
setzung des Naturschutzgebietes ,,sandberg Wiederau und Klink-
holz" vom 22. Oktober 1996 (SächsABl. S' 1041)' ^rletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 6' November 2001 (SächsABl'
S. 1132), wird wie folgt geändert:

1. $ 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

,,3. Handlungen vorzunehmen' die den Boden in seiner
Gestalt, Struktur oder Beschaffenheit verändern;"'

b) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

,,4. Auffüllungen vorzunehmen;".
c) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

,,5. Abftille oder sonstige Materialien, Stoffe, Mittel
oder Chemikaiien einzubringen, anzuwenden oder
nt\agetn;".

d) In Nummer 6 werden die Wörter,,oder den Grundwasser-
stand sowie denZt- und" durch die Wörter,,, den Grund-
wasserstand oder den Zu- oder" ersetzt.

e) Nummer 15 wird wie folgt gefasst:

".15. die fischereiwirtschaftliche Nutzung des auf Flur-
stück 7 4116 der Gemarkung Wiederau befindlichen
Grubengewässers"',

ii) Inder neuen Nummer 14 wird die Angabe,,Nr' 15"
durch die Angabe,,Nr. 14" ersetzt.

jj) In der neuen Nummer 15 wird die Angabe "Nr. 
16"

durch die Angabe,Nr. l5" ersetzt.
b) Dem Absatz2wird folgender Absatz3 angefigt:

,,(3) Ordnungswidrig gemäß $ 61 Abs. I Nr. 1
SächsNatSchG handelt schließlich, wer in dem Natur-
schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig die in $ 5 Nr. 3
und 4 beschriebenen Maßnahmen ohne oder ohne recht-
zeitige Anzeige bei der Naturschutzbehörde oder abwei-
chend von der Anzeige durchführt."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft'

Chemnitz, den 5. April 2007

Regierungspräsidium Chemnitz
Noltze
Regierungspräsident

3 .

$ 5 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

,,3. für die ordnungsgemäße fischereiwirtschaftliche Nutzung
der Teichflächen. Maßnahmen zur Entlandung, Entkrau-
tung, zum Schilfschnitt, zur Fütterung, Düngung, Kal-
kung, zum Besatz und mit Wasserstandsänderungen
verbundene Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der
Kleinteiche auf den Flurstücken Nummer 1643, 1648
und 1650 der Gemarkung Wiederau sind der unteren
Naturschutzbehörde rechtzeitig vor ihrer Durchftihrung
schriftlich mit einer ausreichend detaillierten Beschrei-
bung anzuzeigen. Gleiches gilt, wenn die Teiche nach
dem Abfischen nicht sofort wieder angespannt werden'
Stellt die Naturschutzbehörde eine Unvereinbarkeit der
Maßnahmen mit dem Schutzzweck nach $ 3 fest, unter-
sagt sie diese. Außert sich die Naturschutzbehörde nicht
innerhaib von 4 Wochen nach Eingang der Anzeige, gel-
ten die Maßnahmen als unbeanstandet' Die Anzeige ist
entbehrlich bei Teilnahme an Förderprogrammen des
Freistaates Sachsen, welche diese Maßnahmen betreffen
oder bei Abschluss von Vereinbarungen mit der Natur-
schutzbehörde. $ 4 Abs. 2Nr. 15 bleibtunberührt;".

$ 6 wird wie folgt geändert:
Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:
,,Die aufgeführten Schutz- und Pflegemaßnahmen verpflich-
ten Eigentümer und Nutzungsberechtigte unbeschadet der
Regelung in $ 15 Abs. 5 SächsNatSchG nicht zur Durchfüh-
rung der Maßnahmen."

$ 6a wird aufgehoben.

$ 8 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

Verordnung
des Regierungspräsidiums Chemnitz

zur Anderung der Verordnung zur Festsetzung des Naturschutzgebietes
,,sandberg Wiederau und Klinkholz"

Vom 5. April2007

5 .
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Regelung in 8 15 Abs. 5 SächsNatSchG nicht zur Durchfüh-
rung der Maßnahmen.“. .

4. 8 6a wird aufgehoben;

5. 88 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: .

aa) In Nummer 2 wird das Wort „können“ gestrichen,
bb) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 5 Abfälle oder sonstige
Materialien, Stoffe, Mittel oder Chemikalien
einbringt, anwendet oder lagert;“.

cc) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:
„3. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 8 angelt;“.

dd) Nummer 10 wird wie folgt gefasst:
„10. entgegen $ 4 Abs. 2 Nr. 10 Flächen außerhalb

von Wegen betritt, dort Rad fährt oder reitet;“.
ee) Nummer 12 wird gestrichen.
ff) Die bisherigen Nummern 13 bis 16 werden zu den

Nummern 12 bis 15.
gg) In der neuen Nummer 12 wird die Angabe „Nr. 13“

iü) Inder neuen Nummer 14 wird die Angabe „Nr. 15“
durch die Angabe „Nr. 14“ ersetzt.

j )  In der neuen Nummer 15 wird die Angabe „Nr. 16“
durch die Angabe „Nr. 15“ ersetzt.

b) Dem Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Ordnungswidrig gemäß $ 61 Abs. 1 Nr. 1
SächsNatSchG handelt schließlich, wer in dem Natur-
schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig die in $ 5 Nr. 3
und 4 beschriebenen Maßnahmen ohne der ohne recht-
zeitige Anzeige bei der Naturschutzbehörde oder abwei-
chend von der Anzeige durchführt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Chemnitz, den 5. April 2007

Regierungspräsidium Chemnitz
durch die Angabe „Nr. 12“ ersetzt. Noltze

hh) In der neuen Nummer 13 wird die Angabe „Nr. 14“ Regierungspräsident
durch die Angabe „Nr. 13“ ersetzt.

Verordnung
des Regierungspräsidiums Chemnitz

zur Änderung der Verordnung zur Festsetzung des Naturschutzgebietes
„Sandberg Wiederau und Klinkholz“

Vom 5. April 2007

Aufgrund von 88 16 und 50 Abs. 1 Nr. 2 des Sächsischen
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches
Naturschutzgesetz — SächsNatSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Oktober 1994 (SächsGVBl. S. 1601, 1995
S. 106), das zuletzt durch Gesetz vom 9. September 2005
(SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung des Regierungspräsidiums Chemnitz zur Fest-
setzung des Naturschutzgebietes „Sandberg Wiederau und Klink-
holz“ vom 22. Oktober 1996 (SächsABl. S. 1041), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 6. November 2001 (SächsABl.
S. 1132), wird wie folgt geändert:

1. $4 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Handlungen vorzunehmen, die den Boden in seiner
Gestalt, Struktur oder Beschaffenheit verändern;“.

b) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
„4. Auffüllungen vorzunehmen;“.

c) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
„S. Abfälle oder sonstige Materialien, Stoffe, Mittel

oder Chemikalien einzubringen, anzuwenden oder
zu lagern;“.

d) In Nummer 6 werden die Wörter „oder den Grundwasser-
stand sowie den Zu- und“ durch die Wörter „„ den Grund-
wasserstand oder den Zu- oder“ ersetzt.

e) Nummer 15 wird wie folgt gefasst:
„15. die fischereiwirtschaftliche Nutzung des auf Flur-

stück 741/6 der Gemarkung Wiederau befindlichen
Grubengewässers.“,
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2. $5Nr. 3 wird wie folgt gefasst:
„3. für die ordnungsgemäße fischereiwirtschaftliche Nutzung

der Teichflächen. Maßnahmen zur Entlandung, Entkrau-
tung, zum Schilfschnitt, zur Fütterung, Düngung, Kal-
kung, zum Besatz und mit Wasserstandsänderungen
verbundene Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der
Kleinteiche auf den Flurstücken Nummer 1643, 1648
und 1650 der Gemarkung Wiederau sind der unteren
Naturschutzbehörde rechtzeitig vor ihrer Durchführung
schriftlich mit einer ausreichend detaillierten Beschrei-
bung anzuzeigen. Gleiches gilt, wenn die Teiche nach
dem Abfischen nicht sofort wieder angespannt werden.
Stellt die Naturschutzbehörde eine Unvereinbarkeit der
Maßnahmen mit dem Schutzzweck nach $ 3 fest, unter-
sagt sie diese. Äußert sich die Naturschutzbehörde nicht
innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der Anzeige, gel-
ten die. Maßnahmen als unbeanstandet. Die Anzeige ist
entbehrlich bei Teilnahme an Förderprogrammen des
Freistaates Sachsen, welche diese Maßnahmen betreffen
oder bei Abschluss von Vereinbarungen mit der Natur-
schutzbehörde. $ 4 Abs. 2 Nr. 15 bleibt unberührt;“.

3. 86 wird wie folgt geändert:
Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:
„Die aufgeführten Schutz- und Pflegemaßnahmen verpflich-
ten Eigentümer und Nutzungsberechtigte‘ unbeschadet der
Regelung in $ 15 Abs. 5 SächsNatSchG nicht zur Durchfüh-
rung der Maßnahmen.‘

4. 8 6a wird aufgehoben.

5. 88 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

u


